
Allgemeine Verkaufsbedingungen der 
Firma  

IQ-SPS GmbH  
  
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich  
  
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen (AVB) gelten für alle un-
sere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kun-
den („Käufer“). Die AVB gelten nur, wenn der 
Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.  
(2) Die AVB gelten insbesondere für 
Verträge über den Verkauf und/oder die Liefe-
rung beweglicher Sachen („Ware“), ohne 
Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst her-
stellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433, 
651 BGB).  
(3) Unsere AVB gelten ausschließlich. 
Abweichende, entgegenstehende oder ergän-
zende Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Käufers werden nur dann und insoweit Ver-
tragsbestandteil, als wir ihrer Geltung aus-
drücklich zugestimmt haben. Dieses Zustim-
mungserfordernis gilt in jedem Fall, beispiels-
weise auch dann, wenn der Käufer im Rahmen 
der Bestellung auf seine AGB verweist und wir 
dem nicht ausdrücklich widersprechen. 
(4) Im Einzelfall getroffene, individuelle 
Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließ-
lich Nebenabreden, Ergänzungen und Ände-
rungen) haben in jedem Fall Vorrang vor die-
sen AVB. Für den Inhalt derartiger Vereinba-
rungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, 
ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftli-
che Bestätigung maßgebend.  
(5) Rechtserhebliche Erklärungen und 
Anzeigen des Käufers in Bezug auf den Ver-
trag, (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, 
Erklärung von Rücktritt oder Minderung), sind 
schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit im Sinne 
dieser AVB schließt Schrift- und Textform (z.B. 
Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Form-
vorschriften und weitere Nachweise insbeson-
dere bei Zweifeln über die Legitimation des Er-
klärenden bleiben unberührt. 
(6) Hinweise auf die Geltung gesetzli-
cher Vorschriften haben nur klarstellende Be-
deutung. Auch ohne eine derartige Klarstel-
lung gelten daher die gesetzlichen Vorschrif-
ten, soweit sie in diesen AVB nicht unmittelbar 
abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlos-
sen werden.  
  
§ 2 Vertragsschluss  
  
(1) Unsere Angebote sind freibleibend 
und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir 
dem Käufer Kataloge, technische Dokumenta-
tionen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnun-
gen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-
Normen), sonstige Produktbeschreibungen 
oder Unterlagen – auch in elektronischer Form 
– überlassen haben, an denen wir uns Eigen-
tums- und Urheberrechte vorbehalten.  
(2) Die Bestellung der Ware durch den 
Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. 
Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes 
ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsan-
gebot innerhalb von 2 Wochen nach seinem 
Zugang bei uns anzunehmen.  
(3) Die Annahme kann entweder schrift-
lich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder 
durch Auslieferung der Ware an den Käufer er-
klärt werden.  
  
§ 3 Lieferfrist und Lieferverzug  
  
(1) Die Lieferfrist wird individuell verein-
bart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung 

angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, be-
trägt die Lieferfrist ca. 4 Wochen ab Vertrags-
schluss.  
(2) Sofern wir verbindliche Lieferfristen 
aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 
nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der 
Leistung), werden wir den Käufer hierüber un-
verzüglich informieren und gleichzeitig die vo-
raussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die 
Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist 
nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine be-
reits erbrachte Gegenleistung des Käufers 
werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der 
Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem 
Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, 
wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft 
abgeschlossen haben, bei sonstigen Störun-
gen in der Lieferkette etwa aufgrund höherer 
Gewalt oder wenn wir im Einzelfall zur Be-
schaffung nicht verpflichtet sind.  
(3) Der Eintritt unseres Lieferverzugs 
bestimmt sich nach den gesetzlichen Vor-
schriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung 
durch den Käufer erforderlich. Geraten wir in 
Lieferverzug, so kann der Käufer pauschalier-
ten Ersatz seines Verzugsschadens verlan-
gen. Die Schadenspauschale beträgt für jede 
vollendete Kalenderwoche des Verzugs 0,5% 
des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt je-
doch höchstens 5% des Lieferwerts der ver-
spätet gelieferten Ware. Uns bleibt der Nach-
weis vorbehalten, dass dem Käufer gar kein 
Schaden oder nur ein wesentlich geringerer 
Schaden als vorstehende Pauschale entstan-
den ist.  
(4) Die Rechte des Käufers gem. § 8 die-
ser AVB und unsere gesetzlichen Rechte, ins-
besondere bei einem Ausschluss der Leis-
tungspflicht (z.B. aufgrund Unmöglichkeit oder 
Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nach-
erfüllung), bleiben unberührt.  
  
§ 4 Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, 
Annahmeverzug  
  
(1) Die Lieferung erfolgt EXW (Ex 
Works, Incoterms 2020) Keplerweg 15, 48493 
Wettringen, Deutschland, wo auch der Erfül-
lungsort für die Lieferung und eine etwaige 
Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten 
des Käufers wird die Ware an einen anderen 
Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind 
wir berechtigt, die Art der Versendung (insbe-
sondere Transportunternehmen, Versandweg, 
Verpackung) selbst zu bestimmen.  
(2) Die Gefahr des zufälligen Unter-
gangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht spätestens mit der Übergabe auf 
den Käufer über. Beim Versendungskauf geht 
jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs 
und der zufälligen Verschlechterung der Ware 
sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit 
Auslieferung der Ware an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 
der Versendung bestimmten Person oder An-
stalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, 
ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. 
Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte 
Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des 
Werkvertragsrechts entsprechend. Der Über-
gabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der 
Käufer im Verzug der Annahme ist.  
(3) Kommt der Käufer in Annahmever-
zug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung 
oder verzögert sich unsere Lieferung aus an-
deren, vom Käufer zu vertretenden Gründen, 
so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus ent-
stehenden Schadens einschließlich Mehrauf-
wendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. 

Hierfür berechnen wir eine pauschale Ent-
schädigung in Höhe von 0,5% des Nettoprei-
ses (Lieferwert) für jede vollendete Kalender-
woche, maximal 5% des Lieferwertes, begin-
nend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer 
Lieferfrist – mit der Mitteilung der Versandbe-
reitschaft der Ware.   
Der Nachweis eines höheren Schadens und 
unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere 
Ersatz von Mehraufwendungen, angemes-
sene Entschädigung, Kündigung) bleiben un-
berührt; die Pauschale ist aber auf weiterge-
hende Geldansprüche anzurechnen. Dem 
Käufer bleibt der Nachweis gestattet, dass uns 
überhaupt kein oder nur ein wesentlich gerin-
gerer Schaden als vorstehende Pauschale 
entstanden ist.   
  
§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen  
  
(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes 
vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, 
und zwar EXW (Ex Works, Incoterms 2020) 
Keplerweg 15, 48493 Wettringen, Deutsch-
land, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.  
(2) Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) 
trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager 
und die Kosten einer ggf. vom Käufer ge-
wünschten Transportversicherung. Etwaige 
Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffent-
liche Abgaben trägt der Käufer.  
(3) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen 
innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsstellung 
und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Wir 
sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden 
Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine 
Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vor-
kasse durchzuführen. Einen entsprechenden 
Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auf-
tragsbestätigung.  
(4) Mit Ablauf vorstehender Zahlungs-
frist kommt der Käufer in Verzug. Der Kauf-
preis ist während des Verzugs zum jeweils gel-
tenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu ver-
zinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung 
eines weitergehenden Verzugsschadens vor. 
Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch 
auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 
HGB) unberührt.  
(5) Dem Käufer stehen Aufrechnungs- 
oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, 
als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt 
oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Liefe-
rung bleiben die Gegenrechte des Käufers ins-
besondere gem. § 7 Abs. 6 Satz 2 dieser AVB 
unberührt.  
(6) Wird nach Abschluss des Vertrags 
erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens), dass unser An-
spruch auf den Kaufpreis durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, 
so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften 
zur Leistungsverweigerung und – gegebenen-
falls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen 
über die Herstellung unvertretbarer Sachen 
(Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt 
sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen 
über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung blei-
ben unberührt. 
  
§ 6 Eigentumsvorbehalt  
  
Bis zur vollständigen Bezahlung der Forderung 
aus dem Kaufvertrag behalten wir uns das Ei-
gentum an den verkauften Waren vor.  
  
§ 7 Mängelansprüche des Käufers  
  
Für die Rechte des Käufers bei Sach- und 



Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 
Minderlieferung sowie unsachgemäßer Mon-
tage oder mangelhafter Montageanleitung) 
gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. In 
allen Fällen unberührt bleiben die gesetzli-
chen Bestimmungen über den Verbrauchsgü-
terkauf (§§ 474 ff. BGB).  
(1) Grundlage unserer Mängelhaftung 
ist vor allem die über die Beschaffenheit der 
Ware getroffene Vereinbarung.   
(2) Soweit die Beschaffenheit nicht ver-
einbart wurde, ist nach der gesetzlichen Rege-
lung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder 
nicht (§ 434 Abs. 3 BGB). Für öffentliche Äu-
ßerungen des Herstellers oder sonstiger Drit-
ter (z.B. Werbeaussagen) übernehmen wir je-
doch keine Haftung.  
(3) Die Mängelansprüche des Käufers 
setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen 
Untersuchungs- und Rügepflichten  (§§ 377, 
381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei 
der Untersuchung oder später ein Mangel, so 
ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige 
zu machen.   
(4) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, 
können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfül-
lung durch Beseitigung des Mangels (Nach-
besserung) oder durch Lieferung einer man-
gelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Un-
ser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetz-
lichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt 
unberührt.  
(5) Wir sind berechtigt, die geschuldete 
Nacherfüllung davon abhängig zu machen, 
dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. 
Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Ver-
hältnis zum Mangel angemessenen Teil des 
Kaufpreises zurückzubehalten.  
(6) Der Käufer hat uns die zur geschul-
deten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Ge-
legenheit zu geben, insbesondere die bean-
standete Ware zu Prüfungszwecken zu über-
geben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der 
Käufer die mangelhafte Sache nach den ge-
setzlichen Vorschriften zurückzugeben. Die 
Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau 
der mangelhaften Sache noch den erneuten 
Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Ein-
bau verpflichtet waren.  
(7) Die zum Zweck der Prüfung und 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbau-
kosten), tragen wir, wenn tatsächlich ein Man-
gel vorliegt. Wenn tatsächlich kein Mangel vor-
liegt, können wir vom Käufer die aus dem un-
berechtigten Mangelbeseitigungsverlangen 
entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und 
Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei 
denn, die fehlende Mangelhaftigkeit war für 
den Käufer nicht erkennbar.  
(8) Nur für gebrauchte Waren gilt: Der 
Verkauf und/oder ihre Lieferung erfolgt unter 
Ausschluss jeglicher Sachmängelansprüche. 
Der Ausschluss der Sachmängelhaftung gilt 
nicht im Anwendungsbereich des § 7 Abs. 10.  
(9) Ansprüche des Käufers auf Scha-
densersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen bestehen auch bei Mängeln nur nach 
Maßgabe von §§ 8 und 9 und sind im Übrigen 
ausgeschlossen.  
  
§ 8 Sonstige Haftung  
  
(1) Soweit sich aus diesen AVB ein-
schließlich der nachfolgenden Bestimmungen 
nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Ver-
letzung von vertraglichen und außervertragli-
chen Pflichten nach den gesetzlichen Vor-
schriften.  

(2) Auf Schadensersatz haften wir – 
gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rah-
men der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrläs-
sigkeit haften wir vorbehaltlich eines milderen 
Haftungsmaßstabs nach gesetzlichen Vor-
schriften (z.B. für Sorgfalt in eigenen Angele-
genheiten) nur  
a) für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,  
b) für Schäden aus der nicht unerhebli-
chen Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
traut und vertrauen darf); in diesem Fall ist un-
sere Haftung jedoch auf den Ersatz des vor-
hersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schadens begrenzt.  
(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haf-
tungsbeschränkungen gelten auch bei Pflicht-
verletzungen durch bzw. zugunsten von Per-
sonen, deren Verschulden wir nach gesetzli-
chen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gel-
ten nicht, soweit wir einen Mangel arglistig ver-
schwiegen oder eine Garantie für die Beschaf-
fenheit der Ware übernommen haben und für 
Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaf-
tungsgesetz.  
(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die 
nicht in einem Mangel besteht, kann der Käu-
fer nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir 
die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein 
freies Kündigungsrecht des Käufers (insbe-
sondere gem. §§ 650. 648 BGB) wird ausge-
schlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen.  
  
§ 9 Verjährung  
  
(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 
BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist 
für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln 
ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der 
Abnahme.  
(2) Handelt es sich bei der Ware jedoch 
um ein Bauwerk oder eine Sache, die entspre-
chend ihrer üblichen Verwendungsweise für 
ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoff), be-
trägt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzli-
chen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung  (§ 438 
Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch 
weitere gesetzliche Sonderregelungen zur 
Verjährung (insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, 
§§ 444, 445b BGB).  
(3) Die vorstehenden Verjährungsfristen 
des Kaufrechts gelten auch für vertragliche 
und außervertragliche Schadensersatzan-
sprüche des Käufers, die auf einem Mangel 
der Ware beruhen, es sei denn die Anwen-
dung der regelmäßigen gesetzlichen Verjäh-
rung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu 
einer kürzeren Verjährung führen. Schadens-
ersatzansprüche des Käufers gem. § 8 Abs. 2 
Satz 1 und Satz 2(a) sowie nach dem Produkt-
haftungsgesetz verjähren jedoch ausschließ-
lich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.  
  
§ 10 Exportkontrollbestimmungen, Embar-
govorschriften, Sanktionslisten 
 

(1) Der Käufer ist verpflichtet, sämtliche 
einschlägigen nationalen und internationalen 
Exportkontrollbestimmungen sowie Embargo-
Vorschriften und Sanktionslisten, insbeson-
dere Embargo-Vorschriften und Sanktionslis-
ten der EU, nachfolgend zusammenfassend 
„Exportvorschriften“ genannt, zu beachten, und 
zwar unabhängig von seinem Sitz, dies auch 

dann, wenn er weder in der EU noch in den 
USA ansässig noch EU- oder US-Bürger ist. Im 
Fall von Weiterlieferungen oder Weiterverkäu-
fen ist der Käufer verpflichtet zu prüfen, ob hier-
für güter- oder personenbezogene Handelsbe-
schränkungen aufgrund vorstehender Export-
vorschriften bestehen, und diese Handelsbe-
schränkungen einzuhalten.  
 
(2) Der Käufer hat alle notwendigen Ge-
nehmigungen und andere Bewilligungen, die 
für die Einfuhr, die Nutzung oder die Ausfuhr 
der Ware durch den Käufer nach den für ihn 
einschlägigen Exportvorschriften erforderlich 
sind, zu beschaffen. 
  
(3) Wir sind berechtigt, die vertraglich 
vereinbarte Lieferung zu verweigern oder vom 
Vertrag zurückzutreten, soweit der Käufer ge-
gen Exportvorschriften i. S. vorstehender Re-
gelung in Abs. (1) verstößt. Das gleiche gilt un-
geachtet einer Zuwiderhandlung durch den 
Käufer, wenn wir durch die Vertragsdurchfüh-
rung gegen Exportvorschriften i. S. vorstehen-
der Regelung in Abs. (1) verstoßen würden. 
Dem Käufer stehen in diesen Fällen keine 
Schadensersatzansprüche oder sonstige An-
sprüche in Zusammenhang mit der berechtig-
ten Ausübung des Leistungsverweigerungs- 
oder Rücktrittsrechts durch uns zu. 
  
(4) Im Falle von vorsätzlichen oder fahr-
lässigen Verstößen gegen die in vorstehendem 
Abs. (1) genannten Pflichten stellt der Käufer 
uns von allen Ansprüchen, die von Behörden 
oder sonstigen Dritten gegenüber uns wegen 
der Nichtbeachtung der in vorstehenden Abs. 
(1) und (2) geregelten Verpflichtungen durch 
den Käufer geltend gemacht werden, in vollem 
Umfang frei und verpflichtet sich, uns sämtliche 
in diesem Zusammenhang entstehende Schä-
den und Aufwendungen zu erstatten. Der Käu-
fer ist verpflichtet, uns unverzüglich alle zur 
Verteidigung gegen derartige Ansprüche erfor-
derlichen Unterlagen und Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Verlangt eine zuständige 
Behörde von uns die Vorlage von Dokumenten, 
die eine Mitwirkung des Käufers erfordern (z.B. 
Endverbleibserklärungen, Importzertifikate, 
etc.), so ist der Käufer verpflichtet, auf unsere 
Aufforderung die Dokumente oder sonstige 
hierfür erforderlichen Informationen beizubrin-
gen und uns rechtzeitig zu überlassen. 
 
§ 11 Rechtswahl und Gerichtsstand  
  
(1) Für diese AVB und die Vertragsbe-
ziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss internationalen Einheitsrechts, 
insbesondere des UN-Kaufrechts.  
(2) Ist der Käufer Kaufmann iSd Han-
delsgesetzbuchs, juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch 
internationaler Gerichtsstand für alle sich aus 
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mit-
telbar ergebenden Streitigkeiten unser Ge-
schäftssitz in Wettringen, Deutschland. Ent-
sprechendes gilt, wenn der Käufer Unterneh-
mer iSv § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen 
Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort 
der Lieferverpflichtung gemäß diesen AVB 
bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder 
am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu 
erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere zu ausschließlichen Zuständig-
keiten, bleiben unberührt.  
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